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Text 

Schulen für Gesundheits- und Krankenpflege 

§ 95. (1) Die Ausbildung in den Pflegeassistenzberufen ist an Schulen für Gesundheits- und 
Krankenpflege durchzuführen, die an oder in Verbindung mit Krankenanstalten, Einrichtungen, die der 
stationären Betreuung pflegebedürftiger Menschen dienen, oder Einrichtungen, die Hauskrankenpflege 
anbieten, einzurichten sind. 

(2) Die praktische Ausbildung ist an 

 1. einschlägigen Abteilungen oder sonstigen Organisationseinheiten einer Krankenanstalt, 

 2. Einrichtungen, die der stationären Betreuung pflegebedürftiger Menschen dienen, und 

 3. Einrichtungen, die Hauskrankenpflege, andere Gesundheitsdienste oder soziale Dienste anbieten, 

durchzuführen, welche die zur praktischen Unterweisung notwendigen Voraussetzungen erfüllen, mit den 
für die Erreichung des Ausbildungszieles erforderlichen Lehr- und Fachkräften sowie Lehrmitteln 
ausgestattet sind und entsprechende Räumlichkeiten für die auszubildenden Personen aufweisen. 

(3) Eine Schule für Gesundheits- und Krankenpflege bedarf der Bewilligung des 
Landeshauptmannes. Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn nachgewiesen wird, dass 

 1. die für die Abhaltung des theoretischen Unterrichts erforderlichen Räumlichkeiten und 
Lehrmittel sowie Sozialräume zur Verfügung stehen, 

 2. die für die theoretische und praktische Ausbildung erforderlichen Lehr- und Fachkräfte, welche 
hiezu fachlich und pädagogisch geeignet sind und über die notwendige Berufserfahrung 
verfügen, vorhanden sind, 

 3. die Verbindung zu Einrichtungen gemäß Abs. 2 gegeben ist und in diesen eine ausreichende 
Anzahl von Angehörigen des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege und 
sonstigen Fachkräften tätig ist, sodass eine fachgerechte praktische Ausbildung unter Anleitung 
und Aufsicht gewährleistet ist. 

(4) Der Landeshauptmann hat regelmäßig sowie im Anlassfall das Vorliegen der Voraussetzungen 
gemäß Abs. 3 sowie die Einhaltung der Ausbildungsvorschriften einschließlich der Qualitätssicherung zu 
überprüfen. 

(5) Der Landeshauptmann hat unter größtmöglicher Schonung wohlerworbener Rechte die 
Bewilligung zurückzunehmen oder abzuändern, wenn 

 1. sich die für die Bewilligung maßgeblichen Umstände geändert haben oder 

 2. nachträglich hervorkommt, dass eine erforderliche Voraussetzung schon ursprünglich nicht 
bestanden hat, oder 

 3. im Rahmen der Überprüfung gemäß Abs. 4 festgestellte Mängel nach erfolglosem Verstreichen 
einer angemessenen Frist nicht nachweislich behoben werden. 


